
62. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 20. Juni 2008 Nummer 19

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

102  3. 6. 2008    Verordnung über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  468 

2030  26. 5. 2008    Verordnung über beamtenrechtliche und disziplinarrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Zuständigkeitsverordnung MAGS – ZustVO 
MAGS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471

205  10. 6. 2008    Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolÄndG)  . . . . . . . . . . . .  473 

2170  10. 6. 2008    Verordnung über die Regelsätze der Sozialhilfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  473 

25  3. 6. 2008    Verordnung zur Aufhebung der Zuständigkeitsverordnung BWGöD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  468 

7134  6. 3. 2008    Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung im öffentlichen Dienst 
für den Ausbildungsberuf Kartograph/Kartographin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  468 

7134  6. 3. 2008    Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Ausbildungs-
beruf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469

231 10. 6. 2008    Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474

G 3229467

Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist seit Anfang Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:
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102

Verordnung 
über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten
Vom 3. Juni 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations-
gesetzes (LOG NRW) vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 588), – insoweit 
nach Anhörung des Innenausschusses sowie des Aus-
schusses für Kommunalpolitik und Verwaltungsstruk-
turreform des Landtags NRW – sowie aufgrund des § 16 
Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 
1913 (RGBl. S. 583) in der im BGBl. III, Gliederungs-
nummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. 
August 2007 (BGBl. I S. 1970), wird verordnet:

§ 1

(1) Zuständig für den Vollzug der staatsangehörigkeits-
rechtlichen Vorschriften sind die Ordnungsbehörden der 
kreisfreien Städte, die örtlichen Ordnungsbehörden der 
Großen kreisangehörigen Städte und im Übrigen die 
Kreisordnungsbehörden , soweit in § 1 Abs. 2 nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Die Bezirksregierungen sind zuständig für

1.   die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen 
Staatsangehörigkeit nach    § 25 Abs. 2 Staatsangehö-
rigkeitsgesetz,

2.   die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit,

3.   die Genehmigung des Verzichts auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit,

4.   die Prüfung der Erklärung über den Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit durch Erklärung nach § 5 
Staatsangehörigkeitsgesetz.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verordnung über die Zuständigkeit in 
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten vom 5. Oktober 
2004 (GV. NRW. S. 612) außer Kraft.

Das Innenministerium berichtet der Landesregierung bis 
zum 31. Dezember 2012 über die Erfahrungen mit dieser 
Verordnung.

Düsseldorf, den 3. Juni 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 468

25

Verordnung zur Aufhebung 
der Zuständigkeitsverordnung BWGöD

Vom 3. Juni 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 
2007 (GV. NRW. S. 588), verordnet die Landesregierung 
nach Anhörung des Innenausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Rechtsverordnung zur Bestimmung der Zuständig-
keiten nach § 29 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes (Zuständigkeits-
verordnung BWGöD) vom 26. April 1967 (GV. NRW. 
S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 123 des Gesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 3. Juni 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter  
des Ministerpräsidenten

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 468

7134

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

im öffentlichen Dienst für den 
Ausbildungsberuf Kartograph/Kartographin

Vom 6. März 2008

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst 
(AGBBiG) vom 18. September 1979 (GV. NRW. S. 644), 
geändert durch Artikel 183 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), in Verbindung mit den §§ 47, 48 
des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 232 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), (BBiG) 
und § 6 Nr. 4 der Verordnung über die Zuständigkeiten 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angele-
genheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerks-
ordnung (HwO) (BBiGZustVO) vom 5. September 2006 
(GV. NRW. S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 588), 
wird nach Beschlussfassung durch den Berufsbildungs-
ausschuss verordnet:

Artikel 1
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Kartograph

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung im 
öffentlichen Dienst für den Ausbildungsberuf Karto-
graph / Kartographin vom 16. Dezember 1999 (GV. NRW. 
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2000 S. 3), geändert durch Artikel 129 des Vierten Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332), wird 
wie folgt geändert:

 1.   In § 1 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 wer-
den die Wörter „das Landesvermessungsamt“ durch 
die Wörter „die Bezirksregierung Köln“ ersetzt.

 2.   In § 1 Abs. 3, § 5 Abs. 1, § 12 Abs. 1, Anlage 1, Anla-
ge 2 und Anlage 3 werden die Wörter „beim Landes-
vermessungsamt“ durch die Wörter „bei der Be-
zirksregierung Köln“ ersetzt.

 3.   In § 1 Abs. 4, § 2 Abs. 1, § 15 Abs. 3 und § 30 Abs. 2 
werden die Wörter „Das Landesvermessungsamt“ 
durch die Wörter „Die Bezirksregierung Köln“ er-
setzt.

 4.   In § 1 Abs. 4 werden die Zahlen „20“ und „22“ durch 
die Zahlen „27“ und „30“ ersetzt.

 5.   In § 2 Abs. 2 werden die Wörter „Dem Landesver-
messungsamt“ durch die Wörter „Der Bezirksregie-
rung Köln“ ersetzt.

 6.   In § 3 Abs. 1 werden die Angaben „Ausbildender (§ 3 
BBiG)“ durch die Angaben „Ausbildende (§ 10 
BBiG)“ sowie der Klammerausdruck „(§§ 20 und 21 
BBiG)“ durch den Klammerausdruck „(§ 28 BBiG)“ 
ersetzt.

 7.   In § 3 Abs. 5, § 4 Abs. 1, § 10, § 18 Abs. 4, § 24 Abs. 1 
und § 33 werden die Wörter „des Landesvermes-
sungsamtes“ durch die Wörter „der Bezirksregie-
rung Köln“ ersetzt.

 8.   In § 5 Abs. 2 werden die Wörter „vom Landesver-
messungsamt“ durch die Wörter „von der Bezirksre-
gierung Köln“ ersetzt.

 9.   In § 9, § 11 Abs. 2, § 16, § 27 Abs. 1 und § 30 Abs. 1 
werden die Wörter „dem Landesvermessungsamt“ 
durch die Wörter „der Bezirksregierung Köln“ er-
setzt.

10.   In § 12 Abs. 2 und 3 wird die Zahl „40“ jeweils 
durch die Zahl „45“ ersetzt.

11.  § 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer 
nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache 
der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, 
in dem Beruf des Kartographen tätig gewesen ist. 
Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbil-
dungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbil-
dungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach 
Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere 
Weise glaubhaft gemacht wird, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber die berufl iche Handlungsfähig-
keit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und 
Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu 
berücksichtigen. Die Prüfungsbewerberin oder der 
Prüfungsbewerber muss zur Zeit der Bewerbung im 
öffentlichen Dienst tätig sein.“

12. § 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Die praktischen und schriftlichen Prüfungen 
sollen an höchstens fünf Tagen stattfi nden, und zwar 
bei der Bezirksregierung Köln, sowie bei den Ausbil-
dungsbehörden und Berufskollegs, die die Bezirksre-
gierung Köln mit der Durchführung der Prüfung be-
auftragt hat.“

13.   § 24 Abs. 2 und ein neuer Absatz 3 erhalten folgende 
Fassung:

  „(2) Den Ausbildungsstellen werden auf deren Ver-
langen die Ergebnisse der Abschlussprüfung der 
Auszubildenden übermittelt.

  (3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubildenden 
eine englischsprachige und eine französischsprachi-
ge Übersetzung beizufügen. Auf Antrag der Auszu-
bildenden kann das Ergebnis berufsschulischer Leis-
tungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen 
werden.“

14.   In § 25 Abs. 2 werden die Wörter „erhalten Ab-
schriften der Prüfungsniederschriften“ durch die 

Wörter „werden über das Ergebnis der nichtbestan-
denen Prüfung unterrichtet“ ersetzt.

15.   In § 30 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Es“ durch das 
Wort „Sie“ ersetzt.

16.   In § 37 wird das Datum „31. Dezember 2009“ durch 
das Datum „31. Dezember 2013“ ersetzt.

17.   In der Anlage 1 wird die Angabe „(zu § 24)“ durch 
die Angabe „(zu § 24 Abs. 1), die Angabe „nach § 34 
Berufsbildungsgesetz“ durch die Angabe „entspre-
chend § 37 Berufsbildungsgesetz – BBiG“, die Anga-
be „(GV. NW. S.)“ durch die Angabe „16. Dezember 
1999 (GV. NRW. 2000 S. 3) in der jeweils geltenden 
Fassung“ und die Angabe „beim Landesvermes-
sungsamt Nordrhein-Westfalen“ durch die Angabe 
„bei der Bezirksregierung Köln“ ersetzt. Die Berufs-
bezeichnung „Kartograph/Kartographin“ wird 
durch die Bezeichnung „Kartograph/in“ ersetzt. Am 
Ende der Seite wird folgender Text eingefügt:

  „Ergebnis der berufsschulischen Leistungen ent-
sprechend § 37 Abs. 3 BBiG:

  Laut Konferenzbeschluss des ………………-Berufs-
kollegs vom ………… hat Herr/Frau ……………………. 
den Berufsschulabschluss mit der Durchschnittsnote 
…………………. erworben.“

18.   In den Anlagen 2 und 3 wird nach dem Wort „teilge-
nommen.“ der Text „Zum Nachweis der Fertigkeiten 
und Kenntnisse wurden Aufgaben gemäß § 7 Abs. 3 
bis 5 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Kartographen/ zur Kartographin – KartAusbVO 
1997 – vom 4. März 1997 (BGBl. I S. 536) schriftlich 
bearbeitet.“ eingefügt. Die Angabe „beim Landes-
vermessungsamt Nordrhein-Westfalen“ wird in bei-
den Anlagen durch die Angabe „bei der Bezirksre-
gierung Köln“ ersetzt.

Artikel II
Übergangsvorschrift

Die Vorschriften sind auch auf Berufsausbildungsver-
hältnisse anzuwenden, die bei Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung bestehen.

Artikel III
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 6. März 2008

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 468

7134

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prüfung für den 
Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/

Vermessungstechnikerin
Vom 6. März 2008

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst 
(AGBBiG) vom 18. September 1979 (GV. NRW. S. 644), 
geändert durch Artikel 183 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), in Verbindung mit den §§ 47, 48 
des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 232 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), (BBiG) 
und § 6 Nr. 4 der Verordnung über die Zuständigkeiten 
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nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angele-
genheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerks-
ordnung (HwO) (BBiGZustVO) vom 5. September 2006 
(GV. NRW. S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 588), 
wird nach Beschlussfassung durch den Berufsbildungs-
ausschuss verordnet:

Artikel 1
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Vermessungstechniker

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
den Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermes-
sungstechnikerin vom 16. Juli 1996 (GV. NRW. S. 330), 
zuletzt geändert durch Artikel 128 des Vierten Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332), wird 
wie folgt geändert:

 1. § 1 erhält folgende Fassung:

 „§ 1
 Ausbildungsdauer, Ausbildungsstellen

  (1) Die Ausbildung dauert drei Jahre. Über die Ab-
kürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit in 
den Fällen des § 8 Abs. 1 und 2 BBiG entscheidet die 
nach § 3 zuständige Stelle.

  (2) Zur Ausbildung sind Vermessungsstellen berech-
tigt, die von einem Diplomingenieur oder graduier-
ten Ingenieur der Fachrichtung Vermessung, oder 
einem Master oder Bachelor einer entsprechenden 
Fachrichtung geleitet werden.

 Hierzu zählen insbesondere:
 die Bezirksregierungen,
  die Kreise und kreisfreien Städte als Katasterbehör-

den,
  der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen,
 der Regionalverband Ruhr,
 die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure,
  Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen 

Rechts, freiberufl ich tätige Vermessungsingenieure 
und Betriebe der Wirtschaft.“

 2.  In § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Von dieser Regelung kann abgewichen werden, 
wenn dadurch die Berufsausbildung nicht gefährdet 
wird.“

 3. § 3 erhält folgende Fassung:

 „§ 3
 Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

  (1) Das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse führt die Bezirksregierung, in deren Bezirk die 
Ausbildungsstelle liegt.

  (2) Der zuständigen Bezirksregierung ist unverzüg-
lich eine Ausfertigung des Berufsausbildungsvertra-
ges vorzulegen.“

 4.  In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Ausbildender 
(§ 3 BBiG)“ durch die Angabe „Ausbildende (§ 10 
BBiG)“ ersetzt; in Satz 2 wird der Bezug „§§ 20 und 
21“ durch den Bezug „§§ 28 bis 30 BBiG“ geändert. 

 5. § 6 erhält folgende Fassung:

 „§ 6
 Errichtung, Zuständigkeit

  (1) Für die Abnahme der Prüfungen wird bei den 
Bezirksregierungen je ein Prüfungsausschuss gebil-
det.

  (2) Zuständig ist der Prüfungsausschuss der Be-
zirksregierung, in deren Bezirk die Ausbildungs-
stelle liegt.

  (3) Zur Gewährleistung gleicher Prüfungsanforde-
rungen in den Prüfungsausschüssen wird im Ge-
schäftsbereich des Innenministeriums im Einverneh-
men mit dem für die Flurbereinigung zuständigen 
Ministerium ein Ausschuss für gemeinsame Prü-
fungsaufgaben errichtet.“

 6.  In § 7 wird Absatz 1 gestrichen; Absatz 2 bzw. 
 Absatz 3 werden Absatz 1 bzw. Absatz 2. Im neuen 
Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Der Prüfungs-
ausschuss bei der Bezirksregierung“ ersetzt durch 
die Wörter „Die Prüfungsausschüsse“.

 7.  In § 8 werden in Absatz 1 die Wörter „Oberen Flur-
bereinigungsbehörde für ihren Geschäftsbereich, im 
übrigen von der“ gestrichen; im Absatz 2 werden die 
Wörter „im Prüfungsausschuss bei der Bezirksregie-
rung“ gestrichen.

 8. § 8 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

  „(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
des Ausschusses für gemeinsame Prüfungsaufgaben 
werden im Einvernehmen mit dem für die Flurberei-
nigung zuständigen Ministerium vom Innenministe-
rium berufen.“

 9.  In § 12 Abs. 2 werden die Wörter „seines Zuständig-
keitsbereichs“ gestrichen.

10.  In § 15 Abs. 2 wird der Bezug „§ 29 Abs. 2 und 3 
BBiG“ durch den Bezug „§ 8 Abs. 1 und 2 BBiG“ er-
setzt. Absatz 3 wird gestrichen; Absatz 4 wird Ab-
satz 3. 

11.  In § 16 Abs. 1 werden die Wörter „bei der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde bzw.“ sowie Satz 2 gestri-
chen. In Absatz 2 wird in Satz 2 die Zahl „40“ durch 
die Zahl „45“ ersetzt. In Absatz 3 wird der Bezug 
„§ 40 Abs. 2 BBiG“ durch den Bezug „§ 45 Abs. 2 
und 3 BBiG“ ersetzt. 

12.  Der bisherige Text in § 17 wird Absatz 1; in Nummer 
3 werden die Wörter „gesetzliche Vertreter“ durch 
die Wörter „gesetzliche Vertreterinnen oder Vertre-
ter“ ersetzt. Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

 „(2) § 43 Abs. 2 BBiG bleibt unberührt.“

13.  § 18 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer 
nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache 
der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, 
in dem Beruf des Vermessungstechnikers tätig gewe-
sen ist. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch 
Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen 
Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit 
nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder 
auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber die berufl iche Hand-
lungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland 
sind dabei zu berücksichtigen.“

14. § 20 erhält folgende Fassung:

 „§ 20
 Prüfungsaufgaben

  Die vom Ausschuss für gemeinsame Prüfungsauf-
gaben erarbeiteten und zusammengestellten Prü-
fungsaufgaben werden der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in versiegel-
tem Umschlag übersandt. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende veranlasst, dass die Prüfungsaufgaben 
rechtzeitig der Behörde zugeleitet werden, bei der 
die Prüfung stattfi ndet.“

15.  In § 25 werden zwei neue Absätze 3 und 4 mit fol-
gendem Wortlaut  eingefügt:

  „(3) Die Prüfungsausschüsse können zur Bewertung 
einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungs-
leistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, 
insbesondere berufsbildender Schulen, einholen 
(§ 39 Abs. 2 BBiG).

  (4) Im Rahmen der Begutachtung nach vorbeschrie-
benen Absatz sind die wesentlichen Abläufe zu do-
kumentieren und die für die Bewertung erheblichen 
Tatsachen festzuhalten (§ 39 Abs. 3 BBiG).“

 Die bisherigen Absätze 3,4 und 5 werden 5, 6 und 7.

16.  § 28 Abs. 2 und ein neuer Absatz 3 erhalten folgende 
Fassung: 
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  „(2) Den Ausbildungsstellen werden auf deren Ver-
langen die Ergebnisse der Abschlussprüfung der 
Auszubildenden übermittelt.

  (3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubildenden 
eine englischsprachige und eine französischspra-
chige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag der Aus-
zubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer 
Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewie-
sen werden.“

17.  In § 31 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde, dem Landesvermessungs-
amt bzw. gegenüber“ gestrichen.

18.  In § 34 Abs. 1 werden die Wörter „der Oberen Flur-
bereinigungsbehörde bzw.“ gestrichen.

19.  In § 34 Abs. 2 werden in Satz 1 und 3 die Wörter 
„Obere Flurbereinigungsbehörde und die“ gestri-
chen. In Satz 3 erhält der letzte Halbsatz folgende 
Fassung: „die oder der für die Zwischenprüfung zu-
ständig ist.“

20. § 34 Abs. 3 wird gestrichen.

21.  In § 37 wird folgender Satz angefügt: „Im Übrigen 
gilt § 28 entsprechend.“

22.  In § 41 wird die Jahreszahl „2009“ durch die Jahres-
zahl „2013“ ersetzt.

23.  In der Anlage 2 wird die Angabe „(zu § 5)“ durch die 
Angabe „(zu § 5 Abs. 1)“ und die Angabe in der lau-
fenden Nr. 2 der Erläuterungen zur Führung des Be-
richtsheftes „Berufsbildung zum Vermessungstech-
niker / zur Vermessungstechnikerin“ durch die An-
gabe „Berufsausbildung zum Vermessungstechni-
ker / zur Vermessungstechnikerin –  VermTechAusbVO 
1994“ ersetzt. Auf dem Blatt Einlage wird in der 
Überschrift der Tabelle die Zahl „19“ durch die Zahl 
„20“ und die Angabe zu Spalte 3 der Tabelle „Nr. 
nach § 3 Ausb.VO“ durch die Angabe „Nr. nach § 3 
VermTechAusbVO 1994“ ersetzt .

24.  In der Anlage 3 wird die Angabe „(zu § 22 Abs. 4)“ 
durch die Angabe „(zu § 22 Abs. 2)“ ersetzt.

25.  In der Anlage 4 wird die Angabe „(GV.NW.S.330)“ 
durch die Angabe „(GV. NRW. S. 330) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.

26.  In der Anlage 5 wird die Angabe „nach § 34 Berufs-
bildungsgesetz“ durch die Angabe „entsprechend 
§ 37 Berufsbildungsgesetz – BBiG“ und die Angabe 
„(GV.NW.S.330)“ durch die Angabe „(GV. NRW. 
S. 330) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. Am 
Ende der Seite wird folgender Text eingefügt:

  „Ergebnis der berufsschulischen Leistungen ent-
sprechend § 37 Abs. 3 BBiG:

  Laut Konferenzbeschluss des ………………-Berufs-
kollegs vom …………………. hat Herr/Frau 
……………………. den Berufsschulabschluss mit der 
Durchschnittsnote …………………. erworben.“

27.  In der Anlage 6 wird die Angabe „(zu § 36) durch die 
Angabe „(zu § 36 Abs. 2) und die Angabe „Berufs-
ausbildungsverordnung“ durch die Angabe „der 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Ver-
messungstechniker / zur Vermessungstechnikerin – 
VermTechAusbVO 1994 – vom 17. Dezember 1994 
(BGBl. I S. 3889)“ ersetzt.

28.  In der Anlage 7 wird die Angabe „Berufsaus-
bildungsverordnung“ durch die Angabe „der Ver-
ordnung über die Berufsausbildung zum Ver-
messungstechniker / zur Vermessungstechnikerin – 
VermTechAusbVO 1994 – vom 17. Dezember 1994 
(BGBl. I S. 3889)“ ersetzt.

Artikel II
Übergangsvorschrift

Die Vorschriften des § 3 werden auch auf Berufsausbil-
dungsverhältnisse angewendet, die bei Inkraftktreten 
dieser Verordnung bestehen. Auszubildende im Ausbil-
dungsverzeichnis der Oberen Flurbereinigungsbehörde 
werden in das Ausbildungsverzeichnis der jeweiligen 
Bezirksregierung übernommen.

Artikel III
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 6. März 2008

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr.  W o l f

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2008 S. 469

2030

Verordnung 
über beamtenrechtliche und disziplinarrechtliche 

Zuständigkeiten im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales 
(Zuständigkeitsverordnung MAGS – 

ZustVO MAGS)
Vom 26. Mai 2008

Aufgrund des 

–  § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Landesbeamtenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 
1981 (GV. NRW. S. 234, ber. 1982 S. 256), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 393),

–  § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748),

–  § 15 Abs. 2 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 
(BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. März 2008 (BGBl. I S. 493),

–  § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung der Beamten und Richter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 
(GV. NRW. S. 286), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 9. September 2003 (GV. NRW. S. 570),

–  des § 17 Abs. 5 Satz 2, § 32 Abs. 2 Satz 2 sowie § 81 
Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes vom 16. Novem-
ber 2004 (GV. NRW. S. 624)

wird für den Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales (Ministerium) ver-
ordnet:

§ 1 
Grundsätzliche Zuständigkeit

(1) Dienstvorgesetzte sind die Leiterinnen und Leiter der 
Behörden und Einrichtungen hinsichtlich der in ihrer 
Behörde oder Einrichtung beschäftigten Beamtinnen und 
Beamten.

(2) Das Ministerium kann die Zuständigkeit nach Absatz 
1 im Einzelfall an sich ziehen.

(3) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Verord-
nung eine andere Stelle zuständig oder in den §§ 2 bis 7 
etwas anderes bestimmt ist.
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§ 2 
Beamtenverhältnis

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Entlas-
sung und Versetzung in den Ruhestand für die Beamtin-
nen und Beamten, denen ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 1 bis A 15 verliehen ist oder wird, und für die entspre-
chenden Beamtinnen und Beamten ohne Amt wird über-
tragen für

1.  das Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit 
 auf dessen Leiterin oder Leiter,

2.   die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz 
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 

 auf die Bezirksregierung Köln,

3.  die Beamtinnen und Beamten meines Geschäftsbe-
reichs bei den Bezirksregierungen 

 auf die Bezirksregierungen.

Ernennungen von Beamtinnen und Beamten, denen ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 15 verliehen wird, und 
Ausschreibungen entsprechender Dienstposten bedürfen 
der Zustimmung des Ministeriums. Für die Bezirksregie-
rungen gilt dieser Zustimmungsvorbehalt nur für die 
Funktion einer Hauptdezernentin bzw. eines Haupt-
dezernenten.

(2) Für

1.  andere als in Absatz 1 genannte Entscheidungen nach 
  den §§ 8 bis 14 a, 30 bis 54, § 63 und § 92 Abs. 4 Lan-

desbeamtengesetz,

2.  Entscheidungen über die Dauer der hauptberufl ichen 
  Tätigkeit und der Probezeit (§§ 21, 23 Landesbeam-

tengesetz),

3.   Beförderungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 
Landesbeamtengesetz,

4.   die Übernahme nach § 128 Abs. 2 bis 4 Beamten-
rechtsrahmengesetz,

5.   die Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrund-
gehalt 

  (§ 28 Abs. 2 Landesbeamtengesetz, § 130 Abs. 1 
Beamtenrechtsrahmengesetz) sowie

6.   die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach 
§ 130 Abs. 2 Beamtenrechtsrahmengesetz

sind Dienstvorgesetzte die Leiterinnen oder Leiter der 
nach Absatz 1 zuständigen Stellen in dem dort genann-
ten Umfang.

(3) Soweit Zuständigkeiten für die in den Absätzen 1 bis 
2 genannten beamtenrechtlichen Entscheidungen nicht 
der Landesregierung vorbehalten und nicht nach den 
Absätzen 1 bis 2 übertragen worden sind, entscheidet 
das Ministerium. Dies umfasst auch Entscheidungen zur 
Übertragung einer nach Besoldungsgruppen A 16 bewer-
teten Funktion und die Ausschreibung entsprechender 
Dienstposten.

Über Ernennungen, Entlassungen und Versetzungen in 
den Ruhestand für alle Beamtinnen und Beamten beim 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug entscheidet 
das Ministerium.

§ 3 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung

(1) Für die 

–  Erklärung des Einverständnisses zu einer Versetzung 
oder Abordnung in den Landesdienst

–  Versetzung oder Abordnung zu einer Dienststelle 
außerhalb des Landesdienstes (§§ 28, 29 Landesbeam-
tengesetz, § 123 Beamtenrechtsrahmengesetz)

–  Versetzung oder Abordnung innerhalb des Landes-
dienstes

von Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 15 verliehen worden ist oder 
wird, sind Dienstvorgesetzte die Leiterinnen oder Leiter 
der nach § 2 Abs. 1 bis 2 zuständigen Stellen in dem dort 
genannten Umfang. § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 Satz 2 gel-
ten entsprechend.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen wer-
den Versetzungen und Abordnungen vom Ministerium 
verfügt und das Einverständnis zu Versetzungen und 
Abordnungen von ihm erklärt. Das gilt auch für die 
Zuweisung einer Tätigkeit gemäß § 123 a Beamten-
rechtsrahmengesetz.

§ 4 
Weitere Zuständigkeiten

(1) Die nach § 2 Abs. 1 zuständigen Leiterinnen oder 
Leiter sind Dienstvorgesetzte aller Beamtinnen und 
Beamten ihres Geschäftsbereichs für die

 1.   Entscheidungen auf dem Gebiet des Nebentätig-
keitsrechts 

 nach §§ 67 bis 75 b Landesbeamtengesetz,

 2.   Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und 
Geschenken 

 nach § 76 Landesbeamtengesetz,

 3.   Geltendmachung von Schadenersatz- und Rück-
griffsansprüchen des Landes 

 nach § 84 Landesbeamtengesetz,

 4.   Entscheidungen nach §§ 78 b bis e, 85 a Landesbe-
amtengesetz sowie über Elternzeit nach der Eltern-
zeitverordnung,

 5.   Entscheidung nach § 85 Landesbeamtengesetz, so-
weit Ansprüche wegen der 

  Verletzung der Fürsorgepfl icht geltend gemacht wer-
den,

 6.   Gewährung von Sonderurlaub nach der Sonderur-
laubsverordnung,

 7.   Abordnungen oder Zuweisungen an eine auswärtige 
Ausbildungsstelle,

 8.  Festsetzung des Allgemeinen Dienstalters,

 9.  Festsetzung von Umzugskostenvergütung und 
  Entscheidungen nach §§ 2 und 11 Bundesumzugs-

kostengesetz,

10.   Anweisung eines von § 15 Abs. 1 Bundesbesoldungs-
gesetz abweichenden dienstlichen Wohnsitzes im 
Sinne des § 15 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz.

(2) Das Ministerium entscheidet entsprechend hinsicht-
lich der Beamtinnen und Beamten des Landesbeauftrag-
ten für den Maßregelvollzug.

(3) Über Abordnungen zu Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen entscheidet die Dienststellenleitung der 
jeweiligen Beschäftigungsbehörde oder Einrichtung, 
sofern sich die vorgesetzte Dienststelle nicht die Ent-
scheidung vorbehält.

§ 5 
Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Entscheidung über den Widerspruch von Beam-
tinnen und Beamten, Beamtinnen und Beamten im Ruhe-
stand, früheren Beamtinnen und früheren Beamten sowie 
der Hinterbliebenen gegen den Erlass oder die Ableh-
nung eines das Beamtenverhältnis betreffenden Verwal-
tungsaktes oder gegen die Ablehnung des Anspruchs auf 
eine Leistung aus dem Beamtenverhältnis wird auf die 
nach § 2 Abs. 1 zuständigen Leiterinnen und Leiter 
sowie das Landesamt für Besoldung und Versorgung 
übertragen, soweit sie und ihre nachgeordneten Behör-
den oder Einrichtungen die angefochtene Entscheidung 
erlassen haben.

(2) Die Vertretung des Landes vor den Gerichten der all-
gemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit wird den in 
Ab satz 1 genannten Stellen übertragen, die über den 
Widerspruch zu entscheiden haben. Satz 1 gilt in Ver-
fahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 123 
der Verwaltungsgerichtsordnung) entsprechend.

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fällen ist für die Entscheidung über den Wider-
spruch und die Vertretung des Landes das Ministerium 
zuständig.
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§ 6 
Sonderzuständigkeiten

(1) Für die in § 1 Satz 1 genannten Dienstvorgesetzten 
sind Dienstvorgesetzte die Leiterin oder der Leiter der 
unmittelbar übergeordneten Stelle, soweit sich nicht aus 
§ 1 Abs. 3 etwas anderes ergibt. Beamtenrechtliche Ent-
scheidungen im Sinne des § 4 über die persönlichen 
Angelegenheiten der dort genannten Leiterinnen und 
Leiter mit Ausnahme der Regierungspräsidentinnen und 
der Regierungspräsidenten werden vom Ministerium 
getroffen, soweit nicht nach Gesetz oder Verordnung 
eine andere Stelle zuständig ist.

(2) Entscheidungen nach §§ 64 und 65 Landesbeamten-
gesetz werden von den nach § 1 Abs. 1 zuständigen 
Dienstvorgesetzten getroffen. Hat sich der Vorgang, der 
den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einer anderen 
Behörde oder Einrichtung ereignet, so darf die Aussage-
genehmigung nur mit deren Zustimmung erteilt werden.

§ 7 
Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit sich die Eigenschaft als dienstvorgesetzte 
Stelle nicht bereits aus § 17 Abs. 5 Satz 1 Landesdiszip-
linargesetz ergibt, bestimme ich zur dienstvorgesetzten 
Stelle für die Beamtinnen und Beamten

des Landesinstituts für Gesundheit und Arbeit

die Leiterin oder den Leiter dieser Einrichtung. Die 
jeweilige Bezirksregierung ist dienstvorgesetzte Stelle 
für die übrigen ihrer Dienstaufsicht unterstehenden 
Beamtinnen und Beamten meines Geschäftsbereiches.

(2) Die Disziplinarbefugnis für Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte wird auf die vor dem Eintritt in 
den Ruhestand zuständige dienstvorgesetzte Stelle 
gemäß Absatz 1 übertragen.

(3) Soweit sich die Befugnis zur Festsetzung der Kür-
zung der Dienstbezüge sowie zur Erhebung der Diszipli-
narklage nicht bereits aus § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 
Landesdisziplinargesetz ergibt, übertrage ich diese 
gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 auf die in Absatz 1 genannten 
Stellen.

§ 8 
Übergangsregelung

Für Disziplinarverfahren, die vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingeleitet worden sind, verbleibt es bei der 
bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung bestehenden 
Zuständigkeitsregelung.

§ 9 
Inkrafttreten/Berichtspfl icht

(1) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Ver-
ordnung zur Übertragung beamtenrechtlicher Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 10. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 754) und die Verordnung zur Bestimmung 
der mit Disziplinarbefugnissen ausgestatteten Dienst-
vorgesetzten im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 6. Dezem-
ber 2003 (GV. NRW. S. 759) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Das Ministerium wird gegenüber der Landesre-
gierung bis Ende 2013 über die Wirksamkeit dieser Ver-
ordnung berichten.

Düsseldorf, den 26. Mai 2008

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2008 S. 471

2170

Verordnung 
über die Regelsätze der Sozialhilfe

Vom 10. Juni 2008

Aufgrund des § 28 Abs. 2 Zwölftes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) wird verordnet:

§ 1

Die monatlichen Regelsätze der Sozialhilfe werden ab 
dem 1. Juli 2008 in folgender Höhe festgesetzt:

Für den Haushaltsvorstand und für Alleinstehende
351 EURO,

für sonstige Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres
211 EURO,

für sonstige Haushaltsangehörige ab Vollendung des 14. 
Lebensjahres
281 EURO.

Für Personen, die in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft 
zusammenleben, beträgt der monatliche Regelsatz 
jeweils 316 EURO.

§ 2

Die Verordnung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Verordnung vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. 
S. 205) außer Kraft.

Das zuständige Ministerium berichtet der Landesregie-
rung bis zum 31. Dezember 2012 über die Notwendigkeit 
des Fortbestandes dieser Verordnung. 

Düsseldorf, den 10. Juni 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g er s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2008 S. 473

205

Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
(PolÄndG)

Vom 10. Juni 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

(PolÄndG)

Artikel 1
Änderung des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz 
zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
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Westfalen und des Landesbesoldungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 29. März 2007 (GV. NRW. S. 137), wird 
wie folgt geändert:

§ 15 a wird wie folgt geändert:

Absatz 5 erhält folgende Fassung

„(5) §15 a tritt am 31. Juli 2013 außer Kraft.“

Artikel 2
Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes kann das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 i.V.m. Artikel 
1 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

Artikel 3
Inkrafttreten des Gesetzes

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. Juni 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 473

231

Gesetz 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften 

(ISGG NRW)
Vom 10. Juni 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften 

(ISGG NRW)

§ 1
Satzung für eine Immobilien- und Standortgemeinschaft

(1) Unbeschadet sonstiger Maßnahmen nach dem Bauge-
setzbuch kann die Gemeinde auf Antrag einer privaten 
Initiative (Immobilien- und Standortgemeinschaft) durch 
Satzung Gebiete festlegen, in denen durch eine Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft in privater Verantwor-
tung und in Ergänzung zu den Aufgaben der Gemeinde 
standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden, die 
auf der Grundlage eines mit den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde abgestimmten Konzepts der Stärkung 
oder Entwicklung von Bereichen der Innenstadt oder der 
Stadtteilzentren dienen.

(2) Auf Erlass der Satzung besteht kein Rechtsanspruch.

§ 2
Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft

(1) Für ein räumlich abgegrenztes Gebiet kann eine 
Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet wer-
den. Die Beteiligung der Grundeigentümerinnen, Grund-
eigentümer und Erbbauberechtigten der im Gebiet gele-
genen Grundstücke und der in dem Gebiet ansässigen 
Gewerbetreibenden, freiberufl ich Tätigen und Dritten an 
der Immobilien- und Standortgemeinschaft ist zu ermög-
lichen. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 
bestimmt die für sie geltende Rechtsform.

(2) Als Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes gelten alle 
im Grundbuch verzeichneten Flächen mit Ausnahme der 
öffentlichen Grün-, Verkehrs- und Wasserfl ächen.

(3) Die Immobilien- und Standortgemeinschaft kann die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die Durchführung 
der standortbezogenen Maßnahmen Dritten übertragen.

§ 3
Verfahren zum Erlass einer Satzung für eine 

Immobilien- und Standortgemeinschaft

(1) Die Immobilien- und Standortgemeinschaft bean-
tragt bei der Gemeinde schriftlich den Erlass einer Sat-
zung nach § 1 Abs. 1. Mit dem Antrag sind ein Vorschlag 
für eine Gebietsabgrenzung mit Begründung und der 
Entwurf eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts 
vorzulegen.

(2) Soll das Satzungsverfahren eingeleitet werden, 
unterrichtet die Gemeinde alle Grundeigentümerinnen, 
Grundeigentümer und Erbbauberechtigten der im vorge-
sehenen Gebiet gelegenen Grundstücke schriftlich über 
die Absicht, durch Satzung ein Gebiet für eine Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft festzulegen. Sie hat 
dabei insbesondere über die geplanten Maßnahmen und 
deren Finanzierung (Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept) zu unterrichten.

(3) Die unterrichteten Personen können der beabsichtig-
ten Satzung innerhalb eines Monats ab Zugang der 
Unterrichtung gegenüber der Gemeinde widersprechen. 
Sind Grundstücke mit einem Erbbaurecht belastet, so 
sind die Erbbauberechtigten anstelle der Eigentümerin-
nen und Eigentümer widerspruchsberechtigt. Widerspre-
chen mehr als 25 vom Hundert der Widerspruchsberech-
tigten oder die Widerspruchsberechtigten von mehr als 
25 vom Hundert der im Satzungsgebiet gelegenen Grund-
stücksfl ächen, darf die Satzung nicht erlassen werden.

(4) Die Gemeinde hat die Öffentlichkeit und die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vor Erlass 
der Satzung in geeigneter Weise zu beteiligen.

(5) Ändern sich wesentliche Bestandteile des Maßnah-
men- und Finanzierungskonzepts, ist das Verfahren nach 
den Absätzen 2 bis 4 zu wiederholen.

(6) Die Immobilien- und Standortgemeinschaft muss 
sich vor dem Satzungsbeschluss nach Absatz 7 in einem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde min-
destens verpfl ichten, die sich aus diesem Gesetz, der Sat-
zung und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 
ergebenden Verpfl ichtungen, Ziele und Aufgaben umzu-
setzen.

(7) Die Gemeinde beschließt die Festlegung eines Gebiets 
für eine Immobilien- und Standortgemeinschaft als Sat-
zung. Der Beschluss der Satzung ist ortsüblich bekannt-
zumachen.

§ 4
Abgabenfestsetzung, -erhebung und -verwendung

(1) Zur Finanzierung der Maßnahmen kann die 
Gemeinde aufgrund einer Satzung eine Abgabe erheben. 
§§ 2 Abs. 1 Satz 2, 12 und 13 des Kommunalabgabenge-
setzes gelten entsprechend.

(2) Die Satzung muss neben den in § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Kommunalabgabengesetzes geforderten Angaben min-
destens auch

1.   den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer 
Satzung für eine Immobilien- und Standortgemein-
schaft (§ 3),
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2.  die Ziele und Maßnahmen (§ 1 Abs. 1),

3.  die Immobilien- und Standortgemeinschaft (§ 2),

4.   die Höhe der Kostenpauschale für den Verwaltungs-
aufwand der Gemeinde (Absatz 7) und

5.  die Mittelverwendung (Absatz 8)

festlegen.

(3) Abgabenpfl ichtig sind alle Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer. Sind Grundstücke mit einem 
Erbbaurecht belastet, so sind die Erbbauberechtigten 
anstelle der Eigentümerinnen und Eigentümer abgabe-
pfl ichtig.

(4) Die Gemeinde hat in der Satzung Ausnahmen von 
der Abgabenpfl icht vorzusehen, wenn

a)   Grundstücke wirtschaftlich nicht genutzt werden 
können,

b)   die Nutzung der Grundstücke ausschließlich zu 
 Zwecken des Gemeinbedarfs ausgeübt wird, oder

c)   Abgabenpfl ichtige nach Absatz 3 erkennbar keinen 
Vorteil von den Maßnahmen haben können.

(5) Die Gemeinde kann Abgabenpfl ichtige von der 
Abgabe befreien, wenn die Heranziehung zu der Abgabe 
eine unbillige Härte begründen würde.

(6) Die Abgabe ist nach festen Verteilungsmaßstäben 
von den Abgabenpfl ichtigen zu erheben. Zulässige Ver-
teilungsmaßstäbe sind

1.  der Einheitswert des Grundstücks;

2.   die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen 
Nutzung des Grundstücks;

3.  die Grundstücksfl ächen;

4.   die Grundstücksseite entlang der Erschließungsan-
lage.

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden 
werden. Die Höhe der Abgabe darf für die Dauer von 
fünf Jahren insgesamt 10 vom Hundert des Einheitswerts 
eines Grundstücks nicht überschreiten. Die Übermitt-
lung von Daten durch die Finanzbehörden an die 
Gemeinde erfolgt nach § 31 Abs. 1 Abgabenordnung.

(7) Die Gemeinde kann zur Abgeltung des gemeind-
lichen Aufwands eine Kostenpauschale in Höhe von 
maximal 3 vom Hundert der beantragten Maßnahmen-
summe durch Satzung festlegen.

(8) Das Aufkommen aus der Abgabe steht der Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft abzüglich der Kosten-
pauschale zur Abgeltung des gemeindlichen Aufwands 
nach Absatz 7 zu. Sie hat die Einnahmen aus dem Abga-
benaufkommen ausschließlich für die geplanten Maß-
nahmen zu verwenden. Die Immobilien- und Standort-
gemeinschaft hat der Gemeinde die ordnungs- und 
zweckmäßige Mittelverwendung auf Verlangen unver-
züglich, mindestens jedoch jährlich, schriftlich nach-
zuweisen.

(9) Die Anfechtungsklage gegen einen Abgabenbescheid 
nach § 4 Abs. 1 hat keine aufschiebende Wirkung.

(10) Die Abgabe nach Absatz 1 ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstück, im Fall des § 4 Abs. 3 Satz 2 auf 
dem Erbbaurecht.

(11) Nicht verwendete Mittel hat die Immobilien- und 
Standortgemeinschaft der Gemeinde zu übertragen. Die 
Gemeinde zahlt die übertragenen Mittel an die Abgaben-
pfl ichtigen zurück.

§ 5
Geltungsdauer

(1) Die Satzung über die Festlegung eines Gebiets für 
eine Immobilien- und Standortgemeinschaft tritt mit 
dem Ende ihrer Geltungsdauer, spätestens jedoch fünf 
Jahre nach ihrem Inkrafttreten, außer Kraft. Damit 
endet auch das Recht zur Abgabenerhebung.

(2) Eine Änderung der Satzung oder eine Verlängerung 
der Satzung ist unter denselben Voraussetzungen wie der 
erstmalige Erlass möglich.

§ 6
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2011 über die Auswirkungen dieses 
Gesetzes.

Düsseldorf, den 10. Juni 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister
zugleich für 

die Ministerin für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2008 S. 474
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